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Ist es zuldssig, aus weltanschaulichen Griinden zum
Boykott eines Filmes aufzurufen!

. Teil
Die Zuldssigkeit des Boykotts mit idealem Zweck

Obwohl die dargelegten Regeln der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung Uber die Zulassigkeit des Boykotts sich unmittelbar nur auf den
Boykott mit wirtschaftlichem Zweck beziehen, haben sie einen so all-
gemeinen und grundsatzlichen Charakter, dah sie meines Erachtens auch
auf die organisierte Meidung eines Gewerbebetriebes, die ein ideales
Ziel verfolgt, analog angewendet werden kénnen. Das ist umso eher
anzunehmen, als eine Tatigkeit mit idealem und demnach nicht egoisti-
schem Ziel grundséatzlich nie strenger zu beurteilen ist als eine gleich-
artige Tatigkeit, die gewinnstrebigen und somit egoistischen Charakter
hat. Dementsprechend ist der Boykott von Filmen, bzw. von Kinos, aus
weltanschaulichen Griinden und der Aufruf zur Ergreitfung einer solchen
Mahknahme grundsitzlich erlaubt und nur dann unzuldssig, wenn der
auf diese Weise verfolgte Zweck oder die verwendeten Mittel rechts-
widrig sind oder gegen die guten Sitten verstofjen, oder wenn zwischen
dem vom Urheber des Boykoits angestrebten Vorteil und dem Schaden,
den der Boykottierte erleidet, ein offenbares Mifjverhiltnis besteht. Die
drei Schranken, die in dieser Regelung enthalten sind, sollen im folgen-
den noch kurz einzeln erldutert werden:
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a) Der angestrebte Zweck darf nicht widerrechtlich oder unsittlich
sein. Diese Norm spielt fir die von uns betrachteten Boykotte kaum
eine Rolle, da ihr Ziel, der Schutz der religidsen und sittlichen Uber-
zeugung der Katholiken (oder analog der Anhénger eines anderen
Glaubensbekenntnisses) in jeder Hinsicht rechtmahig ist. Anders zu ent-
scheiden ware nur bei einem gleichartigen Vorgehen im Interesse von
Weltanschauungen, deren Betdtigung und Verbreitung an sich rechts-
widrig, unsittlich oder staatsgeféhrlich ware. Es sei aber noch kurz bei-
gefligt, dafy sich hinter dem idealen Zweck des Boykotts natirlich keine
Motive der Rache oder Schikane verbergen dirfen; denn die Vertol-
gung von solchen Absichten mit Hilte eines Boykotts wiirde einen offen-
baren Rechtsmiffbrauch darstellen, der geméah Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen
Rechtsschutz findet (vgl. auch Deschenaux, a. a. O., S. 150).

b) Die verwendeten Mittel dirfen nicht rechtswidrig sein oder gegen
die guten Sitten verstofen. Hier ist besonders hervorzuheben, dafy die
Aufstellung von unwahren Behauptungen in der Presse (und analog
auch in offentlichen Vortrdgen) nie erlaubt ist und in unserem Zusam-
menhang einen Verstoff gegen Art.28 ZGB darstellt (vgl.Brosset, a.a.O.,
S.11; BGE 1945 11 193 f. und 1942 Il 131 {.). Ferner ist natirlich jede ehr-
verletzende Auherung, die unter die Stratbestimmungen von Art. 173
SIGB (Uble Nachrede), Art. 174 StGB (Verleumdung) oder Art. 177
StGB (Beschimptung) fallen wirde, sorgféltig zu vermeiden. Praktisch
weniger bedeutsam, aber trotzdem erwahnenswert ist noch, dal auch
Demonstrationen mit gewalttatigem Charakter, die etwa zu einem Haus-
friedensbruch (Art. 186 StGB) gegeniber dem Besitzer eines Kinos fiih-
ren konnten, als rechiswidrige Mittel eines Boykotts anzusehen waren.

c) Zwischen dem vom Urheber des Boykotts angestrebten Vorteil und
dem Schaden, den der Boykottierte erleidet, darf nicht ein offen-
bares Mifverhdltnis bestehen. Da es sich in unserem Fall beim Vor-
teil, den die Boykottierenden im Auge haben, um einen immatriellen
und beim Schaden des Kinobesitzers um einen materiellen Wert han-
delt, kénnen die beiden Rechisgiter nicht unmittelbar miteinander ver-
glichen-werden. Trotzdem mufy nach meinem Dafirhalten auch hier eine
gewisse Proportionalitat eingehalten werden. Das bedeutet mit anderen
Worten, dak die Aufforderung zum Boykott eines Filmes nur dann zu-
lassig ist, wenn die Geféhrlichkeit dieses Streifens einen gewissen Grad
aufweist. Wann dieses Mak erreicht ist, kann nun freilich nicht in ab-
strakten Worten gesagt werden. Ja, es wird sicher auch in konkreten
Fallen nicht immer leicht sein, diese Frage zu beantworten. Daher wird
ein Filmkritiker wohl kaum allzu rasch firchten missen, daf er von einem
Gericht ins Unrecht versetzt werden kénnte, weil er in einem solchen
Falle gegen das dargelegte Prinzip der Verhéltnismahigkeit verstohen
und damit das von Art. 28 ZGB und Art. 49 OR geschiitzte Personlich-
keitsrecht des betr. Kinobesitzers verletzt habe.
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Die moglichen Rechtsanspriiche der betroffenen Personen

a) Gegen den Urheber eines unzuldssigen Boykotts. Wahrenddem
der Urheber einzs erlaubten Boykotts in keiner Weise rechilich belangt
werden kann, hat derjenige eines unzuldssigen Boykotts bestimmte
Rechisanspriiche von seiten des boykottierten Kinobesitzers zu befurch-
ten. Gemalh Art. 28 Abs. 1 ZGB kann dieser, solange die unbefugte Be-
eintrachtigung seines wirtschaftlichen Persdnlichkeitsrechts andauert,
auf Beseitigung derselben und, sofern kiinftige Stérungen unmittelbar
zu beflrchten sind, aut deren Unterlassung klagen. Da aber der storende
Zustand bei derartigen Veroftentlichungen in der Presse so lange an-
dauert, als diese wegen ihrer Aktualitdt vom Publikum gelesen werden,
ist zur Beseitigung der Storung ein Widerruf der unerlaubten Presse-
aufierung, in der zum Boykott aufgefordert wurde, notwendig (vgl. da-
zu Brosset, a.a. 0., S.11; BGE 1942 il 132 {f.; Egger, Kommentar zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. 1, Einleitung und Personenrecht,
2. Aufl., Zurich 1930, S. 267).

Ferner kann der von einem unzulassigen Boykott betroffene Kino-
besitzer jederzeit, gestiutzt auf Art. 41 OR bzw. auf Art. 28 Abs. 2 ZGB
in Verbindung mit Art. 49 OR, Schadenersatz verlangen; tberdies kdme
gemaly den beiden letztgenannten Bestimmungen auch noch die Zu-
sprechung einer Genugtuung an den Inhaber des Kinos in Frage, wenn
dieser in seiner Ehre schwer verletzt worden ware. Der Verleiher hin-
gegen kann wegen des ihm durch den Boykott entstandenen Schadens
nur auf Grund von Art. 41 Abs. 2 OR gegen den Urheber der organi-
sierten Meidung des Filmes, bzw. des Lichtspieltheaters, vorgehen,
wenn diese schadigende Handlung einen Verstofy gegen die guten Sit-
ten darstellt (vgl. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. 1, 2.
Aufl., Zirich 1958, S. 49 {. und 115; BGE 1937 Il 21 {.). In allen lbrigen
Fallen kann sich der Verleiher, da er nur indirekt geschadigt worden
ist, lediglich im Rahmen der vertraglichen Abmachungen an den Kino-
besitzer halten, was dann nalurlich bei der Berechnung des Schadens
des letztgenannten, der ja beim unzulédssigen Boykott von dessen Ur-
heber getragen werden mul, wiederum zu bericksichtigen ist. Weitere
Personen kamen als Klager gegen den Urheber des Boykotts wohl nur
beim Vorliegen von gegen sie gerichteten Ehrverletzungen in Frage,
so etwa der Produzent, der Regisseur usw.

b) Im gegenseitigen Verhidltnis von Kinobesitzer und Filmverleiher.
Nur knapp sollen noch die Auswirkungen eines (erlaubten oder unzu-
lassigen) Boykotts auf das interne Verhaltnis zwischen Kinobesitzer und
Filmverleiher aufgezeigt werden. Falls der Inhaber eines Lichtspielthea-
ters von einem solchen Boykott wirksam getrotfen wird, kann er natir-
lich den betr. Film auf den néchsten nach seinem Vertrag mit dem Ver-
ieiher moglichen Zeitpunkt diesem zuriickgeben.

Wenn er aber das Mietverhéltnis in bezug auf einen Film unter gleich-
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zeitiger entsprechender Herabsetzung des Entgelts schon friher be-
enden mochte, so kdme allenfalls eine Berutung auf einseitige Unver-
bindlichkeit wegen des Vorliegens eines Grundlagenirrtums in Frage
(Art. 23 OR). Ein solcher Irrtum bezieht sich gemak Art. 24 Abs. 1 Ziif. 4
OR auf einen bestimmten Sachverhalt, der vom Irrenden nach Treu und
Glauben im Geschéftsverkehr als eine notwendige Grundlage des
Vertrages betrachtet wurde. Nun ist aber die Praxis der schweizeri-
schen Gerichte in der Annahme eines Grundlagenirrtums durchwegs
sehr zurlGckhaltend (vgl. dazu die beiden Kommentare zum Schweize-
tischen Obligationenrecht: Oser/Schénenberger, Bd. 1, 2. Aufl., Zirich
1929, S.176 {., und Becker, Bd. 1, 2. Aufl., Bern 1941, S.135 {.). So konnte
wohl auch bei dem von uns betrachteten Tatbestand hochstens in ganz
aulyerordentiichen Fallen ein derartiger Irrtum Uber eine nach Treu und
Clauben notwendige Geschaftsgrundlage angenommen werden. Zudem
muhte sich ein Kinobesitzer, der sich in einem solchen Fall auf einen
Grundlagenirrtum berufen wirde, gewily haufig die Einrede des Ver-
leihers gefallen lassen, er (der Inhaber des Kinos) habe diesen Irrtum
seiner eigenen Fahrlassigkeit zuzuschreiben und hafte dem Verleiher
gemah Art. 26 OR fur den ihm aus dem Dahinfallen des Vertrages ent-
standenen Schaden; denn man kann wohl vom Besitzer eines Lichtspiel-
theaters im allgemeinen erwarten, daf er Uber die weltanschauliche
Haltung seines Publikums, soweit diese sich auf den Besuch von Filmen
auswirkt, einigermaffen im Bild sei, wdhrenddem dem Verleiher eine
solche Kenntnis hinsichtlich einer bestimmten Ortschaft in sehr vielen
Fallen nicht zugemutet werden kann. Aus diesen Griinden wird es fir
den Kinobesitzer meistens nicht ratsam sein, sich auf Irrtum zu berufen.
Wenn der Kinobesitzer hingegen den Vertrag einhélt, so kénnte der
Verleiher meines Erachtens nur dann von ihm einen Schadenersatz fir
das mifiglickie Geschaft verlangen, wenn den Inhaber des Lichtspiel-
theaters ein Verschulden beim Vertragsabschluf (culpa in contrahendo)
treffen wirde, so etwa, wenn dieser den Verleiher durch die Erteilung
von falschen Auskiinften Uber die Verhaltnisse an seinem Geschéftsort
zum Abschlufy des Vertrages verleitet hatte (vgl. BGE 1942 1l 303).

Ferner sei noch beigefigt, dak ein Kinobesitzer, der sich dem Ver-
leiher gegeniiber verpflichtet hat, einen Film wahrend einer bestimm-
ten Zeitspanne aufzufihren, und sich infolge eines Boykotts veranlaht
sieht, schon friiher sein Programm zu andern, regelmahig die fiir diesen
Fall vereinbarie Konventionalstrafe wird entrichten missen. Von der
eingegangenen Verpflichtung wiirde er namlich gemak Art. 119 OR nur
durch nachtragliche unverschuldete Unmoglichkeit der versprochenen
Leistung befreit. Eine solche Unmoglichkeit kann aber meines Erach-
tens lediglich wegen eines Boykotts in der genannten Art noch nicht
angenommen werden; denn es liegt weder eine eigentliche Unmog-
lichkeit der Vertragserilillung, noch eine aufjerordentliche und durch
nicht voraussehbare Umstande verursachte Erschwerung derselben, die
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von einigen Autoren der Unmdglichkeit gleichgesetzt wird (vgl. Oser/
Schonenberger, a.a. O., Bd. 1, S.620 {.), vor. Eine unverschuldete Un-
moglichkeit im Sinne von Art. 119 OR waére nur gegeben, wenn die
Auffihrung eines Filmes durch ein staatliches Verbot rechtlich unmoég-
lich oder etwa durch dauernde Gegendemonstrationen aus Kreisen der
Bevolkerung praktisch unmoéglich geworden ware.

Schluffbemerkungen

An dieser Stelle ist noch zu erwéhnen, dak der Erlalf des neuen Ver-
fassungsartikels Gber das Filmwesen, Art. 27ter BV, in bezug auf die
besprochenen Fragen keine Anderung der Rechtslage mit sich gebracht
hat. Ebensowenig ist von dem gegenwartig im Vorbereitungsstadium
sich befindenden Ausfiihrungsgesetz zu dieser Vertassungsbestimmung
eine Beschrankung der dargelegten Rechte der Filmkritiker und der
anderen in der Einleitung genannten Personen (Seelsorger, Vereinslei-
ter usw.) zu erwarten. Vielmehr besteht die Moglichkeit, daf zunéachst
der Boykott mit wirtschaftlichem Zweck, wie dies bereits bemerkt wurde,
im Rahmen eines Bundesgesetzes Uber das Kartellwesen oder allenfalls
durch eine Anderung der Rechtsprechung des Bundesgerichtes in seiner
Zulassigkeit begrenzt wird, was dann je nach der Art dieser Begrenzung
wiederum gewisse Auswirkungen auf den Umfang der Erlaubtheit des
Boykotts mit idealer Zielsetzung haben kann. Auf Grund der geltenden
Rechtsordnung hingegen ist ein Boykott von Filmen, bzw. von Licht-
spieltheatern, aus weltanschaulichen Grinden im oben dargelegten,
weit gespannten Rahmen zulassig.

Es ist aber nicht zu Ubersehen, dak der Boykott auch in diesem Be-
reiche regelméhig dazu geeignet ist, bestehende Konflikte weiter zu
verscharfen und eine kiinftige, auf gegenseitigem Vertrauen beruhende
Zusammenarbeit mit den Angehérigen des Film- und Kinogewerbes zu
erschweren. Es empfiehlt sich daher, nur in besonders schwerwiegen-
den Féllen zur Waife des Boykotts zu greifen und erst recht mit dem
Aussprechen der konkreten Verrufung eines Filmes auf der Kanzel sehr
vorsichtig zu sein. Normalerweise ist ndmlich ein Appell an das mora-
lische Verantwortungsbewuhtsein eines Kinobesitzers einem Aufruf zum
Boykott enfschieden vorzuziehen.

Edwin Hauser, jur., Zirich

Der Filmkritiker

«Da gibt es also diese Spezies Mensch, den Kritiker, in unserem Falle
also den Filmkritiker, der tut sein Werk. Und daf er es tut fiir ein kiim-
merliches Entgelt, miiffte dem Einsichtigen schon verraten, dak in seinem

61



	Ist es zulässig, aus weltanschaulichen Gründen zum Boykott eines Filmes aufzurufen? : II. Teil

